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tragt und ermächtigt , die Uns vorgelegten und

von Uns genehmigten speciellen Bestimmungen

in Beziehung auf die Rettung verunglückter Per¬

sonen und über das dabey anzuwendende Ver¬

fahren für das Herzogthum Oldenburg mit Ein¬

schluß der Erbherrschaft Jever als gesetzliche

Vorschriften zu erlassen und über die Beobachtung

derselben zu wachen.

Urkundlich Unserer rc.

55 ) Regierungs - Bekanntmachung

vom 12 . Nov . , xulrl . am 24 . Nov.

1830.

Die Declaration des Präsidenten der Ver - Gleichstellung
' Oldenburgrschee

einigten Staaten von Nord - Amerika vom 22 . Schiffe in Nord-

November 1821 ., welche durch die Regierungs - mieden

Bekanntmachung vom 13 . Apr . 1822 . (Gesetz-

sammlung 5ter B . S . 17 .) zur öffentlichen

Kunde gebracht , und wodurch der Unterschied

der Abgaben vom Tonnengehalt zwischen den

Schiffen des Herzogthums Oldenburg und den¬

jenigen der Vereinigten Staaten von Nord -Ame¬

rika , imgleichen zwischen den Gütern , die in die

Vereinigten Staaten durch Schiffe des Herzogs

thums Oldenburg und der Vereinigten Staaten

eingeführt werden , in so weit sie Products oder

Manusacturen des Herzogthums Oldenburg be¬

treffen , ausgehoben wurde , ist nunmehr in Folge
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